
Ministerium für Soziales,    

Gesundheit und Sport 

Wichtige Änderungen für den Einzelhandel und 

bei Zuschauern von Großveranstaltungen 
 
Das Landeskabinett hat auf seiner heutigen Sitzung 
Änderungen in der Corona Landesverordnung 
beschlossen. Zwei Bereiche standen dabei im Mittelpunkt, 
teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese nach der 
Kabinettssitzung mit. 
 
So wird in der neuen Landesverordnung stufenunabhängig 
ab dem 12. Februar die 2G-Regelung im Einzelhandel 
außerhalb der Grundversorgung aufgehoben. Bisher galt 
diese ab der Warnstufe Orange. 
 
Für Kundinnen und Kunden besteht ab Sonnabend aber 
die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2). 
Ausnahmen von der FFP2-Maskenpflicht gibt es für Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre (hier genügt eine OP-Maske). 
Beschäftigte im Einzelhandel mit Besucherkontakt müssen 
nach wie vor mindestens eine OP-Maske tragen. Auch im 
Einzelhandel der Grundversorgung bleibt es bei der OP-
Maskenpflicht.    
 
Bei Großveranstaltungen auch im kulturellen Bereich (z.B. 
Festspiele MV) sind ab Freitag mehr Zuschauerinnen und 
Zuschauer zugelassen und nunmehr auch in Warnstufe Rot 
erlaubt.  
 
Im Einzelnen gilt ab dem 11. Februar:  
 

• Stufe 1 (grün): 3G-Erfordernis; im Innen- und 
Außenbereich 100% Auslastung erlaubt, keine max. 
Zuschauerobergrenze  

• Stufe 2 (gelb): 2G-Erfordernis; im Innen- und 
Außenbereich 50% Auslastung, max. 1.500 
Zuschauende innen und 10.000 im Außenbereich 

• Stufe 3 (orange): 2G-Plus-Erfordernis; im 
Innenbereich: 30 % Auslastung, max. 1.500 
Zuschauende, im Außenbereich: 50 % Auslastung, 
max. 10.000 Zuschauende 

 

Schwerin, 08. Februar 2022
 

Nummer: 022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerium für Soziales, 

Integration und Gleichstellung 

Mecklenburg-Vorpommern 

Werderstraße 124 

19055 Schwerin 

Telefon: 0385 588-9003 

E-Mail: alexander.kujat@sm.mv-regierung.de 

Internet: www.sozial-mv.de 

 

V. i. S. d. P.: Alexander Kujat 

 

SM 



 

 

2 

• Stufe 4 (rot): 2G-Plus-Erfordernis; im Innenbereich: 
30 % Auslastung, max. 1.500 Zuschauende, im 
Außenbereich: 50 % Auslastung, max. 10.000 
Zuschauende 

 
Zuschauerinnen und Zuschauer von Großveranstaltungen 
müssen geimpft und/ oder genesen und getestet sein. Von 
der Testpflicht befreit sind geboosterte Personen und ihnen 
Gleichgestellte. Hinweis: Ungeimpfte Schulkinder brauchen 
am Wochenende z. B. bei Hansa/ Seawolves auch einen 
Test, da in den Ferien keine Schultestungen stattfinden. 
 
„Es gibt damit jetzt bundesweit in den Stadien und großen 
Hallen weitgehend einheitliche Regelungen. Das ist aus 
meiner Sicht ein deutlicher Fortschritt und sorgt für 
Akzeptanz und Wettbewerbsgleichheit“, verdeutlichte 
Drese. 


